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Patent=$cDlo$$ „Tomcbritt".
+ 25717, — (©ingefanbt.)

Sine STCeuheit, toeld^e fich ber ungeteilten Slnerlennung
fämtlicher Q3ehörben unb ïïrc^iteïten erfreut, jeber Kritil
[tanbhält unb einem längft gefüllten SSebütfniS abhilft,
ift bie nach ft ellbare Xürbrüdertietbinbung
„gortfdjritt".

SlachfieHen, ein tabeüofer ©chlufj an ben Rührungen
erhielt werben.

3)aS patent „gwrtfdjritt" ermöglicht beS äBeiteren
eine Snfianbbaltung ber Schlöffet felbft; folche lönnen
in wenigen SOÎinuten herausgenommen, gereinigt, geölt
unb wieber montiert werben. ®iefe Neuerung empfiehlt,
bom hfwenifchen Stanbpunf aus betrachtet, fpejieüe
SSerwenbung bei Ktanlenhäufern unb Sanatorien.

êrfllofituttli mit fettartig tuirfcttöec ScKraubc auf bie ge^aputeu Stalifîiriirterftiftc.

3)ie bisherige 2lrt beS 58erftiftenS unb SßernietenS

ift fowohl bie primttitifte als auch bie mangelhaftere;
benn nicht nur, bafj auch bei befter SIrbeit ber Sîietftift
fleh über lurg ober lang lodert, ift eS bisher unmöglich
gewefen, bei bem unüermeibliihen ©chwinben beS ©oljeS
bie Srüder nachjufteflen, ohne bie Sefdhläge wieberholt
ju fchäbigen,

33ei ber Ißerbinbung „gortfchtiU" fällt in erfter
Sinie jebeS Slbpaffen, Sßerbohrett, Serftiften unb 23er=

nieten weg, ba bie ©tahlsahnftangen nach eigenem 33er»

fahren feft mit bem (Stiff üerbunben finb.
®aS SSerïtahen unb 33efcbmu|en ber SSefäjläge ift

alfo auSgefchloffen, ba fte nicht mehr auf bie SBertbanf
ïommen; fte finb für febe îûrftârîe paffenb unb ftelS
fertig jum ©ebraudj; felbft bnS ©chlüffeDoch ift im
Sangfchilb feijon tiorgefianjt unb baS ©chlüffelfcbtlb an»
gebracht. Site 33efchläge brauchen alfo erft bann ein»

gefegt ju werben, wenn ber 93au bejiehbar ift.

tpatcntf^lojj:„fyortfct)ritt", + 25717.

©chwinbet baS^oIj, was bei Neubauten untiermeib»
lieh ift, fo fönnen mittels beS ®ornfchlüffelS, burch

Oucrf±nttt bec Scfjlopup mit teitartig rairfettber Sdjraubc
nelift Sumtfdjliiffel.

3ucüdfchrauben beS KeilS, bie ®cüdec weiter überein»
anber .gefegt unb bon Beuern, burch nachträgliches

3)aS ©chloh läfct eine grünbliche Steinigung ebent.
2)eSinfeltion ju, währenb baSfelbe beim alten ©pftem
eine 2lblagerungSftätte für ©taub bilbete. Slutoritäten
auf bem ©ebiete ber 33aEtertologie hoben fich bereits
fehr günftig in borftehenbem ©inne geäußert.

lieber bie SDauerhaftigîeit liegen Slttefte ber £e<hn.
|)0(hfchnIen in Bresben unb 53erlin bor; auch über»
nimmt bie fßatentinhaberin, bie girma 3- ©• [fromm»
holb, ©bemnih, bie weitgehenbfte ©arantie.

3n ähnlicher SBeife ftnb bie bon berfelben fabrijierten
ffenfterbaSluleS „kurabel", ®. 8t. ©.SR. 205888, 205889,
tonfiruiert.

greife unb ißrofpelte finb burch baS Slgenturgefchäft
für technifçhe SBauartilel bon©arlS3raun, g-orchftraffe
62, ßärich, unb burch bie meiften ©ifenhanblungen
erhältlich.

Rundhblzvermes$uttg über Rinde.
(Äorr.)

Vorbei ift ber äBinter 1904/05 mit feinen teuren
Stunbholjeiniäufen unb bie Slbgeber machen bergnügte
©eftchter in Slnbetracht beS guten ©rlöfeS für bie ißto»
buïte ihrer SBalbbeftänbe. @ine Unregelmäfeigleit, eine
2lrt bewußter Heiner löetrug läuft hiebei ba unb bort
immer noch wit, es ift bie Sßermeffung beS StunbholjeS
über bie Stinbe; währenb ber ©rfteigerer glaubt, Stufs»

holj erworben ju haben, hat er 10—20 % Stinbe ge=
lauft unb befahlt. SluSwärtS wirb jur ©rmittlung beS

S)urchmefferS refp. beS KubifinhalteS an ber ®urch=
mefferfieÜe bie Stinbe entfernt, in ber fchönen ©chweij
lann biefe Heine Arbeit umgangen werben; ber SSer»

läufer fagt, er habe bie Stinbe entfprechenb abgezogen,
ober fagt aus begreiflichen ©rünben auch nichts unb
es hat fich eine beabftchtigte, unfichere unb betrügerifche
ffltefjwetfe eingefdhlichen, bie ben Ißerfäufern nicht jur
@hre gereicht, für bie fie aber unter ben ^oljläufern
ba unb bort noch ©iwpel finben.

@S follen legten SBinter üerfauft haben: Sälliton
unb 2)ielSborf: lieber Stinbe gemeffen, ohne Stinben»
abjug unb ohne SDtahgarantie ; ebenfo StegenSborf,
§öngg unb Çebingen.

SBonftetten: lieber Siinbe gemeffen mit etwelchem
Stinbenabjug, ohne SJtahgarantie.

SDie ©tabtßürich üerlaufte im Sahre 1903 über
Stinbe gemeffen unb mit ber nachträglichen ©tllärung,
bah ^aS Iwlj über Sïinbe gemeffen fei. §euer probierte
fte es wieber im Käferberg; leiner ber üielen Slnwefen»
ben machte ein Slngebot unb bie ©tabl muffte ihr §olj
felber tierwerten.

®S lann nicht genug auf biefeS unreelle ©ebahren

GEWERBEMUSEÖE

WINTERTHUR

Nr. 5« Jllustr. schlveiz. Handw.-Zeitung «Organ für die offiziellen Publikationen des Schweizer. Gewerbevereins) 809

Patent-Schloss „fortschritt".
4- 25717. — (Eingesandt.)

Eine Neuheit, welche sich der ungeteilten Anerkennung
sämtlicher Behörden und Architekten erfreut, jeder Kritik
standhält und einem längst gefühlten Bedürfnis abhilft,
ist die nachstellbare Türdrückerverbindung
„Fortschritt".

Nachstellen, ein tadelloser Schluß an den Führungen
erzielt werden.

Das Patent „Fortschritt" ermöglicht des Weiteren
eine Instandhaltung der Schlösser selbst; solche können
in wenigen Minuten herausgenommen, gereinigt, geölt
und wieder montiert werden. Diese Neuerung empfiehlt,
vom hygienischen Standpunk aus betrachtet, spezielle
Verwendung bei Krankenhäusern und Sanatorien.

Schloßnuth mit kcilnrtig wirkender Schraube auf die gezahnten Stahldriickerstiftc.

Die bisherige Art des Verstiftens und Vernietens
ist sowohl die primitivste als auch die mangelhafteste;
denn nicht nur, daß auch bei bester Arbeit der Nietstift
sich über kurz oder lang lockert, ist es bisher unmöglich
gewesen, bei dem unvermeidlichen Schwinden des Holzes
die Drücker nachzustellen, ohne die Beschläge wiederholt
zu schädigen.

Bei der Verbindung „Fortschritt" fällt in erster
Linie jedes Abpassen, Verbohren, Verstiften und Ver-
nieten weg, da die Stahlzahnstangen nach eigenem Ver-
fahren fest mit dem Griff verbunden sind.

Das Verkratzen und Beschmutzen der Beschläge ist
also ausgeschlossen, da sie nicht mehr aus die Werkbank
kommen; sie sind für jede Türstärke passend und stets
fertig zum Gebrauch; selbst das Schlüsselloch ist im
Langschild schon vorgestanzt und das Schlüsselschild an-
gebracht. Die Beschläge brauchen also erst dann ein-
gesetzt zu werden, wenn der Bau beziehbar ist.

7 Patcntschloß'„F°rtschritt", 25717.

Schwindet das.Holz, was bei Neubauten unvermeid-
lich ist, so können mittels des Dornschlüssels, durch

Querschnitt der Schloßmiß mit keilartig wirkender Schraube
nebst Dornschliissel.

Zurückschrauben des Keils, die Drücker weiter überein-
ander, gesetzt und von Neuem, durch nachträgliches

Das Schloß läßt eine gründliche Reinigung event.
Desinfektion zu, während dasselbe beim alten System
eine Ablagerungsstätte für Staub bildete. Autoritäten
aus dem Gebiete der Bakteriologie haben sich bereits
sehr günstig in vorstehendem Sinne geäußert.

Ueber die Dauerhaftigkeit liegen Atteste der Techn.
Hochschulen in Dresden und Berlin vor; auch über-
nimmt die Patentinhaberin, die Firma I. G. Fromm-
hold, Chemnitz, die weitgehendste Garantie.

In ähnlicher Weise sind die von derselben fabrizierten
Fensterbaskules „Durabel", D.R.G.M. 205888, 205889,
konstruiert.

Preise und Prospekte sind durch das Agenturgeschäft
für technische Bauartikel von Carl Braun, Forchstraße
62, Zürich, und durch die meisten Eisenhandlungen
erhältlich.

Punai)ol2vermessung über pinüe.
(Korr.)

Vorbei ist der Winter 1904/05 mit seinen teuren
Rundholzeinkäusen und die Abgeber machen vergnügte
Gesichter in Anbetracht des guten Erlöses für die Pro-
dukte ihrer Waldbestände. Eine Unregelmäßigkeit, eine
Art bewußter kleiner Betrug läuft hiebei da und dort
immer noch mit, es ist die Vermessung des Rundholzes
über die Rinde; während der Ersteigerer glaubt, Nutz-
holz erworben zu haben, hat er 10—20 °/o Rinde ge-
kauft und bezahlt. Auswärts wird zur Ermittlung des
Durchmessers resp, des Kubikinhaltes an der Durch-
messerstelle die Rinde entfernt, in der schönen Schweiz
kann diese kleine Arbeit umgangen werden; der Ver-
käufer sagt, er habe die Rinde entsprechend abgezogen,
oder sagt aus begreiflichen Gründen auch nichts und
es hat sich eine beabsichtigte, unsichere und betrügerische
Meßweise eingeschlichen, die den Verkäufern nicht zur
Ehre gereicht, für die sie aber unter den Holzkäufern
da und dort noch Gimpel finden.

Es sollen letzten Winter verkauft haben: Dällikon
und Dielsdorf: Ueber Rinde gemessen, ohne Rinden-
abzug und ohne Maßgarantie; ebenso Regensdorf,
Höngg und Hedingen.

Bonstetten: Ueber Rinde gemessen mit etwelchem
Rindenabzug, ohne Maßgarantie.

Die Stadt Zürich verkaufte im Jahre 1903 über
Rinde gemessen und mit der nachträglichen Erklärung,
daß das Holz über Rinde gemessen sei. Heuer probierte
sie es wieder im Käferberg; keiner der vielen Anwesen-
den machte ein Angebot und die Stadt mußte ihr Holz
selber verwerten.

Es kann nicht genug aus dieses unreelle Gebühren
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